




37. Änderung des FlächennutzunqsRlans der Gemeinde Seeth

5. ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Mit der 37. Änderung des Flächennutzungsplans sollen die baurechtlichen Voraussetzungen
für die Umnutzung des ehemaligen Kasernengeländes geschaffen werden. Der gesamte Plan-
geltungsbereich umfasst ca. 42,51 ha.

Die überplante Liegenschaft ist wesentlich durch die, für eine Kasernenanlage charakteristi-
sehe, hochbauliche und verkehrliche Infrastruktur im Wechsel mit Grünflächen, Gehölzbestän-
den und Waldflächen unterschiedlicher Größenordnungen geprägt. An der östlichen Geltungs-
bereichsgrenze schließt unmittelbar der Standortübungsplatz mit seinen umfangreichen Wald-
beständen an.

Eine externe verkehrliche Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz ist über die nördlich
verlaufende B200 mit Anschluss an die beiden wichtigsten Nord-Südverbindungen der Bun-
desstraße 5 und der BAB 7 gegeben. Die interne Erschließung erfolgt auch zukünftig auf den
vorhandenen und ausgebauten Verkehrsflächen.

Die Planungsaussagen widersprechen nicht grundsätzlich den übergeordneten Planwerken
für das Gebiet. Wohn- und Erholungsfunktionen werden durch das Vorhaben nicht negativ
betroffen.

Eingriffe in die Schutzgüter „Boden", „Wasser", „Tier- / Pflanzenwelt", "Landschaftsbild" und
„Kultur- und Sachgüter" können bei Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men reduziert werden. Für unvermeidbare Eingriffe in geschützte Biotopflächen ist nach § 67
Abs. 1 BNatSchG eine Befreiung von den Verboten des Biotopschutzes nach § 30 Abs. 2
BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 1 LNatSchG ShH und eine fachlich geeignete Kompensation -
Entwicklung von vergleichbaren, möglichst artgleichen Biotopflächen -erforderlich.
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Teil C Verfahren

DerAufstellungsbeschluss für das 37. FNP-Änderungsverfahren wurde von der Gemeindever-
tretung der Gemeinde Seeth am 22.08.2016 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte
vom 11.05.2023 bis 19.05.2023.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiliflunci

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen eines
Erörterungstermins am 23.11.2017. Die Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 13.11.2017.

Eine erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte im Rahmen der Gemeindevertre-
tung am 04.05.2023. Die Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 25.04.2023.

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Frühzeitige Behördenbeteiliaunfl

Mit Schreiben vom 28.08.2017 wurden 26 Träger öffentlicher Belange (einschließlich Nach-
bargemeinden) über die Beteiligung informiert und gemäß § 4 Abs. 1 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB
um Stellungnahme innerhalb eines Monats gebeten.

Es gingen insgesamt 15 Stellungnahmen der Behörden ein. Davon gaben 11 Behörden an,
dass es keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände zum Vorentwurfder 37. FNP-Ände-
rung und des Bebauungsplans Nr. 4 gibt bzw. keine Belange berührt werden.

Die inhaltlichen Hinweise oder Anregungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf folgende
Themen:

Interkommunale Abstimmung
Zweckbestimmung beim FNP (Westteil)
Prüfung von Immissionswerten / Lärmschutz
weitere Altlastenuntersuchung
Anbauverbotszone entlang der B202
militärische Richtfunkstrecke (Riese-Schwesing)
Verringerung der Eingriffe im Waldbestand /Waldumwandlung
Regenentwässerung / erforderliche Regenrückhalteanlagen
Löschwasserversorgung

Ergebnis derAbwäauna

Nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander entspre-
chend § 1 (7) BauGB ergaben sich folgende Änderungen und weitere Überprüfungen bei der
Aufbereitung der Entwurfsfassung zum Bebauungsplan Nr. 4 und der 37. FNP-Änderung:

Korrektur der Zweckbestimmung beim FNP (Westteil)
Darstellung von Waldflächen im FNP (Westteil)
Überprüfung der textlichen Festsetzung zum Lärmschutz im B-Plan / Umformulierung
dertextl. Festsetzung Nr. 1.2 im B-Plan
Konkretisierung der Aussagen zurAltlastensituation (ggf. weitere Untersuchungen im
Rahmen des B-Planverfahrens)
Nachrichtlich Darstellung derAnbauverbotszone entlang der B202 im B-Plan

- Überprüfung der Richtfunkstrecke sowie weitere Abstimmungen mit der Bundeswehr
Aufbereitung von Unterlagen zur erforderlichen Waldumwandlung / Abstimmung mit
der Forstbehörde

Nachweisführung der zukünftigen Regenentwässerung (Rückhaltung/Behandlung)
Klärung der Absicherung der Löschwasserversorgung
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Fortschreibung des Umweltberichts und Einarbeitung als separater Teil des Begrün-
dungstextes

In den Begründungstext wurden weitere Korrekturen und Ergänzungen aufgenommen.

Die eingegangenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und, soweit erforderlich, in den
Begründungstext eingearbeitet.

Eine vollständige Darstellung der spezifischen Stellungnahmen der einzelnen Behörden bzw.
Träger öffentlicher Belange sowie die dazugehörigen Abwägungsvorschläge wurde tabella-
risch aufbereitet und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

In Anbetracht der Aufgabe der Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung wurden die Planungs-
ziele für den westlichen Teilbereich des Plangebiets Anfang 2018 angepasst. Im Mai 2020
wurde seitens des Landes Schleswig-Holstein erneut Bedarf für die gesamte Kaserne als Re-
servestandortfürdie Flüchtlingsbetreuung und Pandemie-Bedarfe angemeldet. Bis zum Früh-
jähr 2023 erfolgte eine Konkretisierung des Landesbedarfs und derGrundstücksabgrenzung,
auf Grundlage dererdie weitere Bauleitplanung erfolgt ist.

Öffentliche Auslegunci gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB zur 37. FNP-Änderung
erfolgte im Zeitraum 23.05.2023 bis 23.06.2023. Die Öffentliche Bekanntmachung des Ausle-
gungsbeschlusses erfolgte durch Aushang im Bekanntmachungskasten der Gemeinde und im
Internet auf der Seite des Amtes Nordsee-Treene vom 15.05.2023 bis 23.05.2023.

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Behördenbeteiliguna aemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 23.05.2023 wurden 23 Träger öffentlicher Belange (einschließlich Nach-
bargemeinden) über die Beteiligung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB
um Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung innerhalb eines Monats gebeten.

Es gingen insgesamt 12 Stellungnahmen der Behörden ein. Sämtliche Behörden gaben an,
dass es keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände zur 37. FNP-Änderung gibt bzw.
keine Belange berührt werden.

Ergebnis der Abwägung im Rahmen der Beteiligung

Nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander entspre-
chend § 1 (7) BauGB ergaben sich keine inhaltlichen Änderungen bei der 37. FNP-Änderung.

Es wurden keine inhaltlichen Hinweise abgegeben. In den Begründungstext wurden redaktio-
nelle Korrekturen und Ergänzungen aufgenommen.

Eine vollständige Darstellung der spezifischen Stellungnahmen der einzelnen Behörden bzw.
Träger öffentlicher Belange sowie die dazugehörigen Abwägungsvorschläge wurde tabella-
risch aufbereitet.

Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Be-
harden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 28.09.2023 geprüft. Das Ergebnis wurde
mitgeteilt.

Abschließender Beschluss

Die 37. FNP-Anderung wurde am 28.09.2023 in der vorliegenden Form von der Gemeindever-
tretung nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen beschlossen. Die Begründung
inki. Umweltbericht wurde gebilligt.
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Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit
dem Bebauungsplan Nr. 4 „Stapelholmer Kaserne".

Genehmiguna

Nach der Rücknahme des ersten Genehmigungsantrags erfolgte auf Grundlage der Rückmel-
düngen derGenehmigungsbehörde eine redaktionelle Klarstellung in Bezug auf die Thematik
Lärmschutz im Begründungstext und die erneute Einreichung zur Genehmigung.
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Teil D Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für das FNP-Anderungsverfahren sind

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBI. I. S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember
2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394)

die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. l S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 176)

die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I, 1991, S. 58), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. l S. 1802) geändert worden
ist

das Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. l S. 2986), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 88)

Landesplanungsgesetz (LaplaG 2014) in der Fassung vom 27. Januar 2014 (GVOBI. S-H
S. 8), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.11.2020 (GVOBI. S-H S. 808)

das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. l S.
2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022

Gemeinde Seeth/Amt Nordsee-Treene, im Februar 2024
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